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§ 1 Leihberechtigte

Alle Fachschaften und deren Fachbereiche, der AStA des KIT, sowie dessen Arbeits-
kreisen, alle beim AStA registrierten Hochschulgruppen, alle beim SKUSS anerkannten
Kulturgruppen und Institute des KIT können die AStA-Anlage ausleihen.

§ 2 Verleihprinzip

(1) Es gilt das First-Come-First-Serve-Prinzip, Ausnahmen bilden der AStA, die Fach-
schaften und die FSK, die mit mindestens 4 Wochen Vorlauf bereits reservierte Termine
der anderen Leihberechtigten für sich beanspruchen können.

(2) Die Anlage kann auch für mehrtägige Veranstaltung ausgeliehen werden, dabei muss
auch die tatsächliche Verwendungszeit (ohne Lagerung, Pause) angegeben werden. Nach
Möglichkeit soll die Anlage zwischen den Spielzeiten anderen Leihberechtigten zur Ver-
fügung stehen.

(3) Ein Formular, um die Beschallungsanlage zu leihen kann zu den üblichen Sprechzeiten
der Fachschaft erhalten und abgegeben werden. Darüber hinaus steht es online auf der
AStA-Homepage zur Verfügung und kann per Mail an die Fachschaft zugesand werden.

(4) Modularer Verleih ist möglich. Beim Ausfüllen des Verleihformulars muss genau
angegeben werden was ausgeliehen wird.

(5) Bei korrektem Formular vereinbart die verwaltende Fachschaft einen Termin mit dem
Ausleihenden zur Abgabe und Rücknahme.

(6) Die verwaltende Fachschaft legt eine Nutzungschronik an, in der Name des Auslei-
henden, Datum des Verleihs und Schäden notiert werden.

§ 3 Kaution, Miete

(1) Die Anlage wird an studentische Gruppen prinzipiell mietfrei verliehen. Die Erhebung
einer Kaution regelt die verwaltende Fachschaft. Die Kaution beträgt höchstens 5%
vom Anschaffungswert der ausgeliehenen Teile, soll aber einen Wert von 100e nicht
überschreiten.

(2) Beim Verleih werden die Personendaten der verantwortlichen Person festgehalten.
Zusätzlich werden die Daten eines Ansprechpartners festgehalten.
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§ 4 Einweisung, Umgang mit Schäden

(1) Die Ausleihenden müssen durch die verwaltende Fachschaft eine Einweisung in die
Bedienung und Handhabung der Musikanlage bekommen und die verwaltende Fachschaft
überprüft die Beschallungsanlage nach Erhalt und berichtet dem AStA bei Schäden.

(2) Die Anlage und ihre Komponenten sind vom Ausleihenden sachgemäß zu lagern.

(3) Die Ausleihenden verpflichten sich für Schäden, die nicht durch Verschleiß zu Tage
getreten sind, vollständig aufzukommen.

(4) Im Streitfall entscheidet der AStA des KIT über das weitere Verfahren.

3


	Leihberechtigte
	Verleihprinzip
	Kaution, Miete
	Einweisung, Umgang mit Schäden

